
FR Bundeskanzleramt

Bundeskanzleramt, 11012 Berlin

Postzustellungsurkunde  

serrerr Anfragen nach dem
Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

‚z 13 1FG - 02814 - In 2020 / NA 87

sezus Ihre Anfrage vom 16. April 2020

Sehr geehrterHer

EINGEGANGEN 2 0, Mai 2020

HAUSANSCHRIFT

POSTANSCHRIFT

TEI:

FAX

MAIL

Referat 131

Angelegenheiten des

Bundesministeriums derJustiz und

für Verbraucherschutz, Justiziariat,

IFG-Koordination

Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin

11012 Berlin

+49 30 18 400 -

+49 30 18 400 -

xbund.de

Berlin, „ff Mai 2020

mit E-Mail vom 16. April 2020 beantragten Sie u.a. auf der Grundlage desInforma-

tionsfreiheitsgesetzes (IFG) Ihnen die Anzahl der Anfragen nach dem IFG aus

dem Jahr 2019 zuzusenden.

Bei Ihrer Anfrage gehe ich davon aus, dass Sie die Zahl der IFG-Anfragen mei-

nen, die an das Bundeskanzleramt gerichtet waren.

Auf Ihren Antrag ergehenfolgende Entscheidungen:

* Der Antrag wird abgelehnt.

2. Kosten werdennicht erhoben.



SEITE 2VONZ

Gründe:

I.

8 1 Abs. 1 IFG eröffnet jedermann gegenüber den Behörden des Bundeseinen

Anspruch auf.Zugang zu amtlichen Informationen, wenn und soweit dem Antrag

keiner der in 88 3 ff. IFG normierten Versagungsgründe entgegensteht.

Gemäß $ 9 Abs. 3 IFG kann ein Antrag abgelehnt werden, wennder Antragsteller

sich die begehrte Information in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen

Quellen beschaffen kann. Diesist hier der Fall, da Sie die beantragten Informa-

tionen in der Publikation „Informationsfreiheitsgesetz“ des Bundesministeriums

des Innern, für Bau und Heimat (BMI) unter folgenden Link einsehen können:

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/open-

government/informationsfreiheitsgesetz/informationsfreiheitsgesetz-node.html

ll.

Gemäß $ 10 Abs. 1 und Abs. 3 IFG in Verbindung mit der Informationsgebühren-

verordnungfallen keine Kosten an.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid könnenSie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Widerspruch erheben. Den Widerspruch könnenSie schriftlich oder zur Nieder-

schrift beim Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin, einlegen. Ich

weise Sie darauf hin, dass für die vollständige oderteilweise Zurückweisung eines

Widerspruchs Kosten in Höhe von mindestens 30,00 Euro anfallen.



Absender: Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Sitraße 1 Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, siehe Rückseite!

10557 Berlin [| Zugestelit am
(Datum, ggf. Uhrzeit, Unterschrift)
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